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Erwägungen

E. 20
Juni 2014, zog der Berufungskläger die am 26. Mai 2014 erhobene Berufung zurück (Urk.
41). Das Verfahren ist entsprechend abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Mit dem
Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolge
rechtskräftig. Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens dem
Berufungskläger aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Mangels erheblicher Umtriebe ist der
Berufungsbeklagten für das Rechtsmittelver- fahren keine Parteientschädigung
zuzusprechen. Es wird beschlossen:
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